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§ 122 GewO 1994 Geschaftsfuhrer,
Einstellen oder Ruhen der Ausubung

GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

1. (1)Die Ausibung des Rauchfangkehrergewerbes durch einen Geschaftsfihrer @ 39) ist nur zuldssig, wenn dem
Gewerbeinhaber die personliche Austbung nicht moglich ist oder fiir ihn erhebliche Nachteile besorgen lasst
und, soweit sicherheitsrelevante Tatigkeiten im Sinne des 8 120 Abs. 1 zweiter Satz verrichtet werden, wenn der
Geschaftsfuhrer nicht schon im selben oder in zwei verschiedenen Kehrgebieten das Rauchfangkehrergewerbe
als Gewerbeinhaber ausibt oder als Geschaftsfuhrer oder Filialgeschaftsfihrer im Rauchfangkehrergewerbe tatig
ist.

2. (2)Der Rauchfangkehrer hat in den Fallen der Einstellung der Gewerbeausibung oder ihres Ruhens durch mehr
als zwei Monate fur die Fortfihrung der notwendigen Arbeiten durch einen anderen Gewerbetreibenden Sorge
zu tragen. Wenn dies dem Gewerbetreibenden nicht méglich ist, hat die Behdrde einen anderen
Gewerbetreibenden mit der Durchfihrung der Arbeiten zu beauftragen; § 123 Abs. 3 gilt sinngemal3. Der
Rauchfangkehrer hat die Einstellung der Gewerbeaustbung oder ihr Ruhen durch mehr als zwei Monate der
Behorde sechs Wochen vorher anzuzeigen.

In Kraft seit 30.06.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/120
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/123
file:///

	§ 122 GewO 1994 Geschäftsführer, Einstellen oder Ruhen der Ausübung
	GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994


